


[image: S:\VORLAGEN\WappenNiederhuenigen_60px.png]Einwohnergemeinde Niederhünigen
Dorfstrasse 14, 3504 Niederhünigen
+41 31 791 02 42
gv@niederhuenigen.ch
www.niederhuenigen.ch




Mietvertrag

Vermietung Rast- und Brätliplatz „Paradiesli“, Toppwald-West, 3504 Niederhünigen

Anlagebetreiberin:	Einwohnergemeinde Niederhünigen

Verantwortliche Person
für die Vermietung / Betreuung:	Schürch Hansjürg
	Holzstrasse 30	
	3504 Niederhünigen
	Telefon 	031 791 25 63
	Mobile 	077 404 07 35


Mieter / Mieterin:

	Name / Vorname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Adresse:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	PLZ / Ort:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Telefon-Nr(n):
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Datum der Reservation:
	von
	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.	bis
	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.


Zu bezahlende Miete (bitte ankreuzen):
☐	bis 10 Personen	Fr.	 80.00
☐	bis 30 Personen	Fr.	150.00
☐	bis 50 Personen	Fr.	250.00
☐	über 50 bis max. 80 Personen	Fr.	350.00


Allgemeine Vereinbarungen und Bestimmungen:
· Die Miete ist der Betreuungsperson bar zu bezahlen.
· Die Reservation wird durch die Betreuungsperson am Anschlagsbrett bei der Nesselgrabenhütte und bei der Brätlistelle Paradiesli gut sichtbar publiziert.
· Den Mietern stehen folgende Einrichtungen zur Verfügung:
· Unterstand mit Tischen, Bänken und fester Grillstelle
· Zelt mit Festbänken (Anbau, saisonal!)
· Brunnen bei der Nesselgrabenhütte
· WC bei der Nesselgrabenhütte
· Das Brennholz wird durch die Betreuungsperson bereitgestellt.
· Die Grillstelle ist nach Abschluss des Anlasses zu löschen.
· Wildes Feuern im Wald ist verboten.
· Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist untersagt
· Die erwähnten Einrichtungen sind sorgfältig zu behandeln. Fremdmaterialien sind am Schluss wieder zu entfernen und zu entsorgen. Der Brätliplatz ist in seinem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.
· Die Brätlistelle „Paradiesli“ ist aufgeräumt zurückzugeben.
· Der Kehricht muss vom Mieter mitgenommen werden.
· Die Benützung der Brätlistelle geschieht auf eigene Verantwortung. Die Gemeinde haftet nicht für Schäden an Personen. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Gewitter / Sturm Äste herunterfallen können.
· Nach 22.00 Uhr ist auf die Nachtruhe zu achten (kein lauter Gesang, Gespräche, usw.) Es dürfen keine Lautsprecher- oder Verstärkeranlagen verwendet werden.
· Das Parkieren von Autos auf der Brätlistelle „Paradiesli“ ist untersagt. Pro Vermietung wird für ein definiertes Fahrzeug (Automarke und Kennzeichen) eine Fahrbewilligung erteilt (Transport gehbehinderte Personen; Material). 
· Zusatzaufwand verursacht durch Verunreinigung oder Beschädigung wird dem Mieter in Rechnung gestellt. 
· Die Reservation ist erst gültig, wenn der Vertrag von beiden Parteien unterzeichnet und bei der für die Vermietung zuständigen Betreuungsperson eingetroffen ist.
· Spezielle Abmachungen werden unter der „Rubrik „Bemerkungen“ aufgeführt und bilden integrierenden Bestandteil dieses Vertrages.

Bemerkungen:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	Vermieter:
	Mieter:

	Niederhünigen,
	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.	Ort, Datum:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



	Unterschrift: 
	
	Unterschrift:
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